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1. Einleitung 

Ausgangslage  

Die letzte Gesamtrevision der 
Ortsplanung Hofstetten-Flüh 
wurde in den Jahren 2000 
(Bauzonen-plan) bzw. 2002 
(Gesamtplan) durch den Re-
gierungsrat genehmigt. Zehn 
Jahre nach Inkrafttreten sind 
die Pläne und Reglemente 
laut §10 BPG gesamthaft zu 
überprüfen und bei Bedarf 
anzupassen. Eine Revision 
sollte spätestens 15 Jahre 
nach Genehmigung erfolgen. 

Der Kanton Solothurn ver-
pflichtet die Gemeinden dazu, 
im Vorfeld einer Ortspla-
nungsrevision ein Räumliches 
Leitbild zu erarbeiten. Im 
Räumlichen Leitbild entschei-
det die Gemeinde in den 
Grundzügen, wo sie in Zu-
kunft den Boden wie nutzen 
will. Auch die Grenzen des 
Wachstums sind mit dem 
Räumlichen Leitbild einzu-
ordnen.  

Der Gemeinderat von Hofstet-
ten-Flüh hat die Bau- und 
Planungskommission beauf-
tragt, mit Unterstützung der 
Sutter Ingenieur- und Pla-
nungsbüro AG einen Entwurf 
für das räumliche Leitbild 
auszuarbeiten.  

Berücksichtigte Grund-
lagen 

Folgende Planungen, Konzep-
te und Studien fanden bei der 

Erarbeitung des Räumlichen 
Leitbildes Berücksichtigung 

- Bestehende Bauzonenplä-
ne für die Ortsteile 
Hofstetten und Flüh 

- Bau- und Zonenreglement 

- Bestehende Gestaltungs-
planungen mit Sonderbau-
vorschriften für die Orts-
kerne von Hofstetten und 
Flüh 

- Gesamtplan Hofstetten-
Flüh 

- Vernetzungskonzept 
Metzerlen-Mariastein, 
Hofstetten-Flüh 

- Naturgefahrenkarte 

- Strassen- und Baulinien-
pläne für Hofstetten und 
Flüh 

- Leitbild der Gemeinde (Ju-
ni 1996) 

- Arbeitshilfe Ortsplanungs-
revision des ARP Solothurn 

- Kantonaler Richtplan 

- Bevölkerungsprognose 
2035 des kantonalen Am-
tes für Finanzen 

- Grundlegende Gesetze 
und Verordnungen (RPG, 
RPV, PBG, KBV, etc.) 

Die folgenden Dokumente 
wurden eigens als Grundlage 
für das Räumliche Leitbild er-
arbeitet 

- Studie Siedlungsentwick-
lung vom 18. März 2014 

- Bestandsanalyse mit Be-
rechnung Fassungsvermö-

gen Bauzone vom 18. März 
2014 (inkl. Plan Bestands-
analyse)  

Planungshorizont 

Das Räumliche Leitbild er-
streckt sich über den Pla-
nungshorizont einer Ortspla-
nungsrevision. Diese sind ge-
mäss Planungs- und Bauge-
setz alle 10 Jahre zu überprü-
fen und bei Bedarf anzupas-
sen. In der Regel werden 
Ortsplanungsrevisionen alle 
15 Jahre revidiert und an die 
jeweils aktuellen gesetzlichen 
sowie richtplanerischen Vor-
gaben angepasst. Es ist jedoch 
auch zulässig, im Räumlichen 
Leitbild langfristige Ziele zu 
formulieren, die über den 
Zeitraum einer Ortsplanungs-
revision hinausreichen.  

Bestandteile 

Es gibt keine verbindlichen 
Vorgaben, aus welchen Be-
standteilen ein Räumliches 
Leitbild zu bestehen hat. Für 
die Gemeinde Hofstetten-Flüh 
besteht das räumliche Leitbild 
aus  

- Diesem Dokument 

- In das Dokument integrier-
te, thematisch gegliederte 
Übersichtspläne 

- Einen alle Themen umfas-
senden Plan zum Räumli-
chen Leitbild. 
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Formale Gliederung 

Das Textdokument des Räum-
lichen Leitbilds unterscheidet 
im Wesentlichen drei Be-
standteile. 

- Ziele: Die im Räumlichen 
Leitbild verankerten Ziele 
werden durch die Einwoh-
nergemeindeversammlung 
beschlossen. Sie haben 
verbindlichen Charakter 
für die kommunalen Be-
hörden. Insbesondere der 
Gemeinderat hat die Ziele 
bei allen zukünftigen 
raumplanerischen Projek-
ten und Verfahren zu be-
rücksichtigen.  

- Begründungen: In den Be-
gründungen wird erläu-
tert, welche Aspekte den 
Gemeinderat bewogen 
haben, die entsprechende 
Zielsetzung in das räumli-
che Leitbild aufzunehmen. 
Die Begründungen enthal-
ten dabei auch Beschrei-
bungen der bisherigen 
Entwicklung der Gemeinde 
und ermöglichen die Ab-
leitung von Handlungs-
empfehlungen. 

- Massnahmenvorschläge: 
Die Massnahmenvorschlä-
ge dienen genau wie die 
Begründungen nur der 
Orientierung der Bevölke-
rung. In diesem Fall zeigen 
Sie auf, mit welchen Mass-
nahmen der Gemeinderat 
die angestrebten Zielset-
zungen erreichen möchte. 
Die Massnahmenvorschlä-
ge haben dabei weder ei-
nen verbindlichen noch ei-

nen abschliessenden Cha-
rakter.  

Thematische Gliederung 

Die Gemeinden sind weitge-
hend freigestellt, wie sie die 
im Leitbild enthaltenen Ziele, 
Begründungen und Mass-
nahmenvorschläge gliedern 
möchten. Der Kanton Solo-
thurn hat jedoch eine Über-
sicht erstellt, mit der er auf-
zeigt, welche Themen im 
Rahmen der Erarbeitung eines 
Räumlichen Leitbildes zu er-
arbeiten sind. Die Bau- und 
Planungskommission von 
Hofstetten-Flüh hat sich ent-
schieden, diese Gliederung im 
Grundsatz zu übernehmen. 
Dementsprechend gliedert 
sich das Räumliche Leitbild in 
5 Unterkapitel.  

Einbindung der Bevölke-
rung 

Die Bevölkerung der Gemein-
de ist in die Erarbeitung des 
Räumlichen Leitbildes einzu-
beziehen. Jede Einwohnerin 
und jeder Einwohner sowie 
alle interessierten Personen 
sind befugt, selbst Zielsetzun-
gen und Massnahmenvor-
schläge für die zukünftige 
Entwicklung der Gemeinde zu 
formulieren und beim Ge-
meinderat zu beantragen. 
Gemeinsam mit der Bau- und 
Planungskommission muss der 
Gemeinderat entscheiden, ob 
die Vorschläge aus der Bevöl-
kerung in das Leitbild aufge-
nommen werden. Die Ent-

scheidung für oder gegen die 
Aufnahme ist zu begründen 
und der Bevölkerung im Vor-
feld der Gemeindeversamm-
lung darzulegen.  

Abschluss des Verfah-
rens 

Nach einer Vernehmlassung 
der Entwürfe und nach der 
Einbeziehung der Bevölke-
rung ist das räumliche Leitbild 
durch die Einwohnergemein-
deversammlung zu beschlies-
sen. Dabei kann das räumliche 
Leitbild nur als Ganzes be-
schlossen oder zur Überarbei-
tung zurückgewiesen werden. 
Ein Beschluss oder die Strei-
chung von Bestandteilen des 
Räumlichen Leitbildes durch 
die Gemeindeversammlung ist 
nicht möglich. 

Verbindlichkeit 

Die Festsetzungen des Räum-
lichen Leitbildes sind nicht 
parzellenscharf und nicht ei-
gentümerverbindlich. Somit 
resultieren aus dem Räumli-
chen Leitbild auch keine 
rechtlichen Konsequenzen für 
Private. Für den Gemeinderat 
bildet das Räumliche Leitbild 
hingegen eine verbindliche 
Grundlage, die bei allen wei-
teren Planungen mit räumli-
cher Relevanz, insbesondere 
aber bei der Bearbeitung der 
Ortsplanungsrevision, zu be-
rücksichtigen ist. Er ist an die 
verbindlichen festgelegten 
Ziele gebunden. 
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2. Übersicht Ablauf 
Die Bau- und Planungskommission (BPK) hat zur Erarbeitung des Räumlichen Leitbildes (RL) fol-
genden Ablauf vorgesehen.  

 

Wenn der Gemeinderat (GR), die Bau- und Planungskommission (BPK) oder die kantonalen Fach-
stellen unter Federführung des Amts für Raumplanung (ARP) Bedarf für Anpassungen und / oder 
Ergänzungen sehen, sind die Unterlagen nochmals zu überarbeiten. Dieser Prozess wird durch ei-
nen roten Pfeil dargestellt. 

Bei einer Zustimmung zum jeweiligen Entwurf tritt das Verfahren jeweils in die nächste Behand-
lungsphase über. Die grünen Pfeile symbolisieren somit einen idealtypischen Verlauf des Ge-
schäfts.  

Behandlung 
Grundlagen durch 

Bau- und 
Planungskommission

Vernehmlassung 
aktualisierter 

Unterlagen mit AGN, 
ggf. Einbindung 
weiterer Akteure

Verabschiedung 
Grundlagen durch 
BPK, Weiterleitung 

an GR

Kenntnisnahme 
Grundlagen durch 
GR, Bestätigung 
Vollständigkeit

Formulierung Ziele + 
Massnahmen-

vorschläge durch 
BPK

Darstellung 
Zielsetzung und 
Massnahmen in 
Karte und Text

Behandlung durch 
BPK, Vorabklärung 
ARP, Weiterleitung 

an GR

Ein leitung 
Vernehmlassung 

ARP, Durchführung 
Mitwirkung für 
Bevölkerung

Ergänzung RL um 
Eingaben aus der 

Bevölkerung
Weiterleitung der 

Änderungen an ARP

Stellungnahme ARP

Behandlung 
Stellungnahme mit 

BPK, ggf. 
Anpassung 
Dokumente

Verabschiedung RL 
durch BPK, 

Weiterleitung an GR

Beschlussfassung 
RL durch 

Gemeinderat
Beschlussfassung 

RL durch EGV

Behandlung durch 
GR, Beschluss der 

Mitwirkung
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3. Mitwirkung der Bevölkerung 

3.1 Verfahrensablauf 

Es ist den Gemeinden grundsätzlich freigestellt, zu welchem Zeitpunkt sie die Bevölkerung über 
den Stand der Planung informieren und die aktive Beteiligung ermöglichen. Die Gemeinde 
Hofstetten-Flüh hat sich entschieden, den Entwurf des Räumlichen Leitbildes durch die Bau- und 
Planungskommission erarbeiten zu lassen und diesen anschliessend der Mitwirkung zu unterbrei-
ten.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ablauf des Mitwirkungsverfahrens auf.  
 

28.10.2014 Beschluss des Gemeinderats zur Durchführung des Mitwirkungsver-
fahrens und zur Einleitung der Vernehmlassung beim Kanton Solo-
thurn 

27.11.2014 Publikation der Mitwirkung im Publikationsorgan der Gemeinde 
(Wochenblatt) und im Internet unter www.hofstetten-flueh.ch   

1.12.2014 - 19.12.2014 Einsichtnahme: 

Auflage der Entwürfe des Räumlichen Leitbilds in der Gemeinde-
verwaltung und Aufschaltung im Internet unter www.hofstetten-
flueh.ch 

1.12.2014 - 19.12.2014 Mitwirkungsfrist: 
Bereitstellung eines Formulars für ergänzende/korrigierte Zielvor-
schläge. Die jeweiligen Zielvorschläge sind um Begründungen und 
bei Bedarf um Massnahmenvorschläge zu ergänzen. 

Die Vorschläge sind innert Mitwirkungsfrist an den Gemeinderat zu 
richten. Die formalen Anforderungen sind dabei zu berücksichti-
gen. 

16.3.2015 Behandlung in der Bau- und Planungskommission (BPK) 

Die BPK prüft alle fünf aus der Bevölkerung eingegangenen 
Schreiben, welche z.T. mehrere Eingaben enthalten.  

6.10.2015 Antwortschreiben 
Alle Eingeber und Eingeberinnen erhalten Antwortschreiben, in 
denen sich die Bau- und Planungskommission sich detailliert mit 
den Eingaben befasst und erläutert, warum sie keine Änderung des 
räumlichen Leitbildes zur Folge haben. 

http://www.hofstetten-flueh.ch
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3.2 Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens 

Eine Änderung von Leitzielen des Räumlichen Leitbildes ist aus unterschiedlichen Gründen nicht 
erforderlich: 
- Die Forderungen betreffen Themen, die nicht im Rahmen des Räumlichen Leitbildes gelöst 

werden können. 

- Die Forderungen betreffen Themen, bei denen die Gemeinde keinen Handlungsspielraum hat 
(z.B. Verkehrsberuhigung auf Kantonsstrassen). 

- Die Forderungen betreffen Themen, die zwar im Rahmen der Revision der Zonenplanung, 
aber nicht im räumlichen Leitbild behandelt werden können. Sie befassen sich mit Detailfra-
gen (z.B. Errichtung eines Kleinspielplatzes im Gebiet Hutmatt). 

- Die Forderungen stehen im Widerspruch zu den geltenden übergeordneten Gesetzen und 
Verordnungen (z.B. vollständiger Verzicht auf Ausnützungsziffern im Zonenreglement). 

- Die Forderungen sind bereits im Räumlichen Leitbild verankert. 

Die Anregung eines Kleinspielfeldes im Gebiet Hutmatt sowie die allfällige Planung zusätzlicher 
separater Fusswege werden als Massnahmenvorschläge in das Räumliche Leitbild aufgenommen.  
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4. Räumliches Leitbild 

4.1 Übergeordnete Planungen / Regionale Zusammen-
arbeit 

Übergeordnete Planungen 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Wir unterstützen die regionale 
Entwicklungsplanung Leimen-
tal – Birseck – Allschwil (ELBA) 
und betrachten sie als wichti-
gen Schritt zu einer interkan-
tonal abgestimmten Entwick-
lungsplanung. Wir unterstüt-
zen die regionale Zusammen-
arbeit und beteiligen uns an 
weiteren interkommunalen 
Planungen wie dem Agglome-
rationsprogramm Basel.  

Im Gegensatz zum kantonalen 
Richtplan, der nur die Solo-
thurner Gemeinden des Lei-
mentals berücksichtigen kann, 
machen die Entwicklungspla-
nung und das Agglomerati-
onsprogramm nicht an Landes- 
oder Kantonsgrenzen halt 
sondern betrachtet das Lei-
mental bzw. die Agglomerati-
on Basel als funktionale Ein-
heit und entwickelt eine ge-
samtheitliche Strategie.  

Mitbegründung einer inter-
kommunalen Arbeitsgruppe, 
eines Vereins oder einer ande-
ren Organisation, die die regi-
onale Zusammenarbeit im 
Leimental vorantreibt und ent-
sprechende Konzepte / Leitbil-
der ausarbeitet.  

Die Gemeinde setzt sich dafür 
ein, dass sie auf kantonaler 
Ebene mehr Gehör für Ihre 
Interessen und Bedürfnisse 
findet.  

Der Richtplan definiert 
Hofstetten-Flüh als Wohnge-
meinde im ländlichen Sied-
lungsgebiet, die aufgrund der 
Nähe zur Agglomeration hohe 
Wohngunst geniesst.  

Durch die Überlagerung des 
kompletten Nicht-
Siedlungsgebiets mit der Jura-
schutzzone sowie grossflächi-
gen Vorranggebieten Natur 
und Landschaft sowie einem 
Siedlungstrenngürtel südlich 
von Hofstetten steht für den 
Kanton anscheinend das Kul-
turland im Vordergrund. Für 
das Siedlungsgebiet fehlen 
hingegen, vom Ortsbildschutz 
einmal abgesehen, Aussagen 
hinsichtlich einer angestrebten 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 
Entwicklung. Lediglich am 
Hang unterhalb der Ruine 
Landskron reicht das Sied-
lungsgebiet deutlich über den 
Status Quo hinaus, obwohl 
hier Konflikte mit dem Land-
schaftsschutz gesehen werden. 

Als drittgrösste Gemeinde 
nördlich des Jurahauptkamms 
sollte der Gemeinde mehr Be-
achtung zukommen. 

Regionale Zusammenarbeit 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die interkommunale Koopera-
tion bei der Errichtung und 
dem Betrieb von öffentlichen 
Einrichtungen wird verstärkt. 

Es gibt zwar noch keine kon-
kreten Pläne, langfristig kann 
jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Solothurner 
Gemeinden im Leimental ihre 
Verwaltungen, Werkhöfe, etc. 
fusionieren und an einem 
zentralen Standort konzentrie-
ren werden. So können Kosten 
eingespart und Synergieeffek-
te genutzt werden. Der Orts-
kern von Flüh böte sich als 
Standort für eine entspre-
chende Einrichtung an.  

Die Suche nach einem neuen 
Standort und die Ausschei-
dung einer eigenen ÖBA- Zone 
nur für den Werkhof und die 
Bauverwaltung von Hofstet-
ten-Flüh erscheint vor diesem 
Hintergrund unangebracht. 

Auf die Suche nach einem 
neuen Standort und die Aus-
scheidung einer eigenen ÖBA- 
Zone nur für den Werkhof und 
die Bauverwaltung wird vor-
erst verzichtet. 
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4.2 Siedlungsgebiet 
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Bevölkerung 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde möchte mit der 
gleichen Dynamik wie in der 
Vergangenheit weiterwach-
sen.  

Die Einwohnerzahl der Ge-
meinde nahm seit dem 
31.12.1999 bis zum 31.12.2012 
von 2733 auf 3109 zu. Dies 
entspricht einem jährlichen 
Wachstum um 1.01%. Ein mo-
derates Wachstum der Bevöl-
kerung kann den Erhalt der 
öffentlichen Einrichtungen auf 
Dauer sichern, ohne dass be-
stehende Dorfstrukturen durch 
zu starkes Wachstum gefähr-
det wären. 

Bei einem jährlichen Wachs-
tum der Bevölkerung um 1% 
würden im Jahr 2030 gut 3700 
Einwohner in Hofstetten-Flüh 
leben. 

Da die letzte Ortsplanungsre-
vision im Jahr 2000 genehmigt 
wurde, geht das Wachstum 
der vergangenen Jahre fast 
ausschliesslich auf Umzonun-
gen oder Nachverdichtungen 
zurück.  

Um die angestrebte Entwick-
lung zu erreichen, sind fol-
gende Massnahmen erforder-
lich: 

- behutsame Nachverdich-
tungen in den Ortskernen 
und in Randlage zum Orts-
kern 

- Schliessung der bestehen-
den Baulücken 

- Ausarbeitung von Erschlies-
sungsplänen für noch nicht 
oder erst teilerschlossene 
Bereiche 

- Bedarfsabhängige Erweite-
rung der Bauzone um je-
weils eine Parzellentiefe an 
bereits erschlossenen Lagen 
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Bevölkerungsstruktur 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Bevölkerung soll ausge-
wogen zusammengesetzt sein: 
Familien, Paare, Alleinstehen-
de, Jung und Alt sollen sich in 
der Gemeinde zuhause fühlen. 

Eine durchmischte Bevölke-
rung mit unterschiedlichen 
Wohnformen schafft einen 
Mehrwert für die ganze Ge-
meinde. 

Dies führt zu einem vielfälti-
gen Wohnungsangebot (Mehr- 
und Einfamilienhäuser, Wohn-
raum für Junge und Alte etc.). 
Ziel ist es, das Einwohner bei 
einem Umzug nicht aus der 
Gemeinde wegziehen müssen, 
weil für sie keine attraktiven 
Wohnformen zur Verfügung 
stehen. 

Die Gemeinde ermöglicht es, 
dass in den einzelnen Quartie-
ren eine grosse Vielfalt an 
Wohnformen möglich ist, die 
den Ansprüchen aller Genera-
tionen und Haushaltstypen 
gerecht werden. 

Für Senioren sollen in Hofstet-
ten-Flüh attraktive Wohnun-
gen zur Verfügung stehen. 

Wenn die Kinder aus dem El-
ternhaus ausgezogen sind, 
stehen oftmals viele Zimmer 
leer. Wenn die Gebäude zu-
dem nicht altersgerecht aus-
gestattet sind, erwägen heute 
immer mehr Personen den 
Umzug in eine Alterswohnan-
lage, bei der diverse Service-
leistungen und Betreuungs-
dienste nach Bedarf in An-
spruch genommen werden 
können.  

In Hofstetten Flüh fehlen bis-
lang entsprechende Einrich-
tungen, so dass Senioren, bei 
denen ein entsprechender Ent-
schluss gefallen ist, aus 
Hofstetten-Flüh fortziehen 
müssen. Dies liegt nicht im In-
teresse der Gemeinde.  

Private oder genossenschaftli-
che Initiativen zu Errichtung 
von Alterswohnungen werden 
unterstützt.  

Die Gemeinde klärt den Bedarf 
ab und prüft, ob im Umfeld 
des Seniorenheims oder an 
anderen Standorten geeignete 
Flächen zur Verfügung stehen. 
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Wohnen 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde setzt sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür ein, dass erschlossene 
Parzellen in der Bauzone 
überbaut werden. 

In Hofstetten-Flüh gibt es eine 
Vielzahl unbebauter Parzellen 
in der Bauzone. Ein Grossteil 
dieser Flächen ist aktuell nicht 
verfügbar. Da die Verfügbar-
keit bei der Bedarfsabschät-
zung für Wohnbauland ge-
mäss neuem RPG keine Rolle 
spielt, wird die Ausscheidung 
neuer Baulandparzellen durch 
die Hortung verhindert. 

Den Grundeigentümern wird 
vermittelt, dass unter den 
neuen gesetzlichen Bestim-
mungen die Hortung von Bau-
land die Entwicklung der Ge-
meinde blockiert.  

Vertragliche Lösungen werden 
angestrebt. 

Alle unbebauten Parzellen in 
der Bauzone erlangen Baurei-
fe. 

Damit eine Überbauung resp. 
Schliessung von Baulücken 
möglich ist, müssen Parzellen 
nicht nur in der Bauzone lie-
gen sondern auch erschlossen 
sein. Dies kann entweder 
durch öffentliche oder private 
Erschliessungsanlagen (Wege, 
Leitungen) erfolgen.  

Bei dauerhaft nicht erschlosse-
nen Parzellen müssen die 
Grundeigentümer aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmun-
gen damit rechnen, dass die 
Gemeinde irgendwann keine 
Alternative zur Auszonung 
haben wird.   

Ausarbeitung von Erschlies-
sungsplänen für nicht oder 
unzureichend erschlossene 
Parzellen, sofern die Grundei-
gentümer nicht Privaterschlies-
sungen in die Wege leiten 

Bei Bedarf Durchführung von 
Baulandumlegungen 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Erweiterung des Sied-
lungsgebiets von Hofstetten-
Flüh kommt nur dort in Frage, 
wo die Erschliessung bereits 
gewährleistet ist.  

An mehreren Stellen im Sied-
lungsgebiet erschliessen die 
vorhandenen Strassen und Lei-
tungen nur Parzellen auf einer 
Seite, weil die gegenüberlie-
gende Strassenseite ausserhalb 
der Bauzone liegt. Dies ist aus 
ortsplanerischer sowie finan-
zieller Sicht suboptimal.  

Eine Studie zur potentiellen 
Siedlungsentwicklung, die sich 
mit den Möglichkeiten der 
Baulandarrondierung, der 
Nutzungsänderung und der 
Nachverdichtung auseinander-
setzt, wurde bereits erstellt 
(siehe Beilage). 

Bei erschlossenen Parzellen am 
Rande der Bauzone wird die 
Einzonung im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision geprüft. 

Auf die Ausscheidung von Re-
servezonen wird zukünftig 
verzichtet. 

Der Kanton verlangt von den 
Gemeinden, Reservezonen mit 
der nächsten Ortsplanungsre-
vision aufzuheben. Die Ge-
meinde muss somit für jede 
Reservezone prüfen, welcher 
Nutzungszone sie zukünftig 
zugewiesen werden soll. 

Bei bereits vollständig bebau-
ten Parzellen ist die Umwand-
lung in eine Bauzone ohne 
Bedarfsnachweis möglich.  

Für jede bestehende Reserve-
zone wird im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision geprüft, 
ob sie der Landwirtschaftszone 
oder einer Bauzone zugewie-
sen wird.  
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Arbeiten 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Lokale (Klein-)Gewerbe und 
Dienstleistungsbetriebe kön-
nen sich in der Gemeinde wei-
ter entwickeln. Konflikte mit 
Wohnnutzungen sind dabei 
möglichst zu vermeiden. 

Die Kleinbetriebe tragen in-
zwischen zu einem beachtli-
chen Anteil dazu bei, dass sich 
Hofstetten-Flüh nicht zu einer 
reinen Pendlergemeinde ent-
wickelt. 

Vor allem in den Wohnzonen 
existiert inzwischen eine Viel-
zahl Betriebe, die nicht auf 
Standorte in Gewerbezonen 
angewiesen sind und inner-
halb der bestehenden Wohn-
gebäude realisiert werden 
können.  

Konflikte treten nur dann auf, 
wenn die Lärmemissionen die 
für Wohnquartiere üblichen 
Pegel überschreiten oder 
wenn eine hohe Besucherfre-
quenz das Verkehrsaufkom-
men erhöht. 

In den Wohnzonen sind wei-
terhin nicht störende Betriebe 
zugelassen und erwünscht.  

Bei stärkeren Immissionen 
oder hoher Kundenfrequenz 
wird eine Umsiedlung in die 
Kernzone oder die spezielle 
Gewerbezone unterstützt.  

Gewerbeland soll stärker als 
bis anhin für Wohnnutzungen 
offen stehen. 

In den vergangenen Jahren 
hat sich herausgestellt, dass 
für die unbebauten Parzellen 
in der Gewerbezone keine 
Nachfrage vorliegt. Zudem 
gibt es bei bestehenden Be-
trieben immer wieder Konflik-
te mit Bewohnern direkt an-
grenzender Quartiere. Auch 
die Erschliessungssituation für 
den gewerblichen Verkehr ist 
suboptimal. 

Die mit der Reaktivierung des 
Gewerbelandes einhergehen-
de Siedlungsverdichtung führt 
zu einer besseren Auslastung 
der bestehenden Infrastruk-
turanlagen (Strassen, Leitun-
gen, etc.). 

Die Bestimmungen der Ge-
werbezone werden dahinge-
hend geändert, dass teilweise 
auch Wohnnutzungen zuge-
lassen werden. 
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Öffentliche Bauten und Anlagen / Infrastruktur 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Das Schulhaus im Ortskern von 
Hofstetten soll weiterhin öf-
fentlich genutzt werden. 

Am 25.10.2011 hat die Ein-
wohnergemeindeversammlung 
den Kredit für den Neubau ei-
nes Schulhauses in Hofstetten 
gesprochen. Damit wird das 
bestehende Schulhaus im Orts-
kern in absehbarerer Zeit nicht 
mehr für schulische Zwecke 
benötigt.  

Es bestehen mehrere Optionen 
für öffentliche Nachnutzun-
gen. Mit dem Umzug der Schu-
le besteht die Chance, auf dem 
Areal zukünftig einen Dorf-
platz zu gestalten. 

Die Gemeinde hält das Gebäu-
de auch zukünftig für öffentli-
che Nutzungen frei, sofern 
konkreter Bedarf angemeldet 
wird. 

Der Schulhof soll neu gestaltet 
und zukünftig als Dorfplatz 
genutzt werden können.  

Kindern und Jugendlichen ste-
hen attraktive Sport- und Frei-
zeitangebote zur Verfügung. 

Das Sportangebot wird in ers-
ter Linie durch die Vereine 
gewährleistet. Die Sportanla-
gen gehören jedoch der Ge-
meinde. Sie hat zuletzt mit der 
Gestaltungsplanung Chöpfli 
die Voraussetzung für den Bau 
eines neuen Garderobenge-
bäudes geschaffen. 

Es besteht Bedarf für einen 
öffentlich zugänglichen Treff-
punkt für Jugendliche. Durch 
diesen liessen sich vorhandene 
Konflikte im Umfeld der Spiel-
plätze, die in den Abendstun-
den von Jugendlichen aufge-
sucht werden, vermeiden. 
Auch der Ausbau des Angebots 
an betreuten Jugendeinrich-
tungen erscheint angebracht, 
zumal die Liegenschaft am 
Rauracherweg (Space) evtl. 
langfristig verkauft werden 
soll. Ein möglicher Standort 
wäre das Schulhaus im Orts-
kern von Hofstetten 

Es wird nach alternativen 
Standorten für einen Jugend-
treff sowohl in Hofstetten als 
auch Flüh gesucht.  

Es wird geprüft, welche Orte 
für einen öffentlichen Treff-
punkt von Jugendlichen in 
Frage kommen. Geeignete 
Standorte werden entspre-
chend möbliert (Sitzmöglich-
keiten, Abfallkübel, etc.). 

Es wird geprüft, ob im Gebiet 
Hutmatt ein weiterer Klein-
spielplatz angelegt werden 
soll. 
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Siedlungsqualität 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Nachverdichtungen im Be-
stand sind erwünscht, sofern 
hiermit architektonisch, ge-
stalterisch und wohnhygie-
nisch gute Projekte realisiert 
werden können.  

Nachverdichtungen und Reak-
tivierung brachliegender Flä-
chen geniessen Priorität ge-
genüber der Erweiterung der 
Bauzone.  

Damit die Nachverdichtung 
jedoch nicht ungesteuert und 
patchworkartig stattfindet, 
sollte diese nur gezielt und im 
Rahmen von Gestaltungspla-
nungen oder Arealüberbau-
ungen realisiert werden.  

Gerade die an den Rändern 
des Siedlungsgebietes liegen-
den Quartiere würden durch 
den Abriss der bestehenden 
Bauten und die Neuerstellung 
von Reiheneinfamilienhäusern 
auf Kleinstparzellen oder 
Mehrfamilienhäusern in Ihrer 
Struktur so stark verändert, 
dass sich das vorherrschende 
Bild wandeln würde.  

Das rechtsgültige Bau- und 
Zonenreglement ermöglicht 
bereits heute behutsame 
Nachverdichtungen. So wird z. 
B. die zulässige Ausnützungs-
ziffer nur auf wenigen Parzel-
len voll ausgeschöpft.  

Auf eine flächendeckende An-
hebung der Ausnützungsmög-
lichkeiten (AZ resp. GFZ) wird 
verzichtet. 

Gestaltungsplanungen, mit 
denen dichtere Wohnformen 
realisiert werden können, 
werden unterstützt.  

Auf freiwilliger Basis oder in 
Zonen mit entsprechendem 
Obligatorium sollen Gestal-
tungspläne qualitativ unzurei-
chende oder unverhältnismäs-
sige Nachverdichtungen ver-
hindern.  

Im Interesse der Nachverdich-
tung, der Energieeffizienz so-
wie der Auslastung der Ver-
sorgungsinfrastruktur, wird 
die Einführung einer minima-
len Ausnützungsziffer in ein-
zelnen Zonen geprüft. 

Das Zonenreglement wird um 
einen Artikel ergänzt, der 
Arealüberbauungen ermög-
licht und Vorgaben definiert. 

In den Wohnzonen sollen 
möglichst einheitliche Stan-
dards gelten. 

Das Bau- und Zonenreglement 
unterscheidet sechs Wohnzo-
nen und zwei Gewerbezonen 
mit spezifischen Vorschriften. 
Teilweise sind die voneinander 
abweichenden Vorschriften 
aus heutiger Sicht nicht mehr 
nachvollziehbar. 

Die Gemeinde wird den Spiel-
raum für eine Vereinheitli-
chung der Zonenvorschriften 
in den Wohnzonen prüfen. 

Das Bau- und Zonenreglement 
wird auf nicht mehr zeitge-
mässe oder überflüssige Vor-
schriften überprüft und ggf. in 
seiner Regelungstiefe redu-
ziert. 
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Ortsbild 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Der Ortskern von Hofstetten 
soll in seinem Erscheinungs-
bild erhalten bleiben. Seiner 
zentralen Funktion wird er-
höhte Aufmerksamkeit bei-
gemessen.  

Im ISOS und im kantonalen 
Richtplan wird der Ortskern 
von Hofstetten der Kategorie 
„Ortsbild von regionaler Be-
deutung“ zugewiesen. Er wird 
durch die dichte, teilweise ge-
schlossene Bauweise, die ver-
zahnte Gebäudestellung und 
die grosse Dachflächen ge-
prägt.  

Diese Struktur vermittelt einen 
angenehmen und attraktiven 
dörflichen Charakter. Die er-
neuerten oder in jüngerer Zeit 
entstandenen Bauten nehmen 
die prägenden gestalterischen 
Elemente geschickt auf und 
ermöglichen gleichzeitig eine 
höhere Nutzung durch den 
Einbau von Wohnungen oder 
kleinen Geschäftsnutzungen in 
ehemaligen Nebenbauten. 

Der Wegzug der Schule aus 
dem Kern wird zum einen zu 
einer nicht unbedingt er-
wünschten Beruhigung beitra-
gen, ermöglicht auf der ande-
ren Seite jedoch auch die Rea-
lisierung von Projekten, die 
dem Ortskern und vor allem 
dem zentralen Platz wieder 
seine ursprüngliche Funktion 
zurückgeben können. 

Behutsame Verdichtung, um 
die Anzahl der im Ortskern 
wohnenden resp. arbeitenden 
Personen zu erhöhen 

Verzicht auf wesentliche Ver-
änderungen an der Bebau-
ungsstruktur 

Umgestaltung des zentralen 
Platzes zur Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Erneuerung des Ortskerns 
von Flüh wird weiterverfolgt 
und durch die Gemeinde un-
terstützt. 

 

 

Der Ortskern von Flüh ist hin-
sichtlich des Ortsbildschutzes 
von nachrangiger Bedeutung. 
Im kantonalen Richtplan ist 
das Ortsbild nicht erwähnt. 

Mit Realisierung des Gestal-
tungsplans Talstras-
se/Badweg/Steinrain und dem 
Bau der hier geplanten Mehr-
familienhäuser wurde der 
Ortskern in Teilen neu belebt. 
Der Ortskern eignet sich sehr 
gut für eine gemeinsame öf-
fentliche Einrichtung für das 
Leimental. Ferner wäre gerade 
durch den unmittelbar an-
grenzenden Tramhalt und die 
Einkaufsmöglichkeiten in fuss-
läufiger Entfernung die Att-
raktivität für den Bau von Al-
terswohnungen gegeben.  

Sowohl die Überlegungen zur 
Ansiedlung öffentlicher Ein-
richtungen als auch von Al-
terswohnungen werden ver-
tieft geprüft. 

Die Gemeinde bietet Hand für 
private Initiativen, sofern für 
Ortskerne typische und geeig-
nete Nutzungen vorgesehen 
sind. 

In den Ortskernen werden 
bauliche Verdichtungen im 
Rahmen der rechtsgültigen 
Gestaltungspläne unterstützt. 

In den Ortskernen besteht an 
einigen Stellen die Möglichkeit 
zur Verdichtung durch die 
Umnutzung und den Umbau 
von Ökonomiegebäuden und 
von bislang nicht ausgebauten 
Dachgeschossen. Die Umbau-
ten müssen jedoch stets im 
Einklang mit den Interessen 
des Ortsbildschutzes erfolgen. 

Ein grundsätzlicher Bedarf zur 
Revision der Gestaltungspläne 
für die Ortskerne wird nicht 
gesehen. Die Klassierung der 
Gebäude im Ortskern soll be-
stehen bleiben, einzelne Än-
derungen sind dabei aber 
nicht auszuschliessen. 

In den Ortskernen soll die 
Nachverdichtung mittels Um-
bau bestehender Ökonomie-
gebäude zu Wohn- oder Ge-
schäftszwecken erfolgen. 

Ferner sollen die Möglichkei-
ten zur Schaffung von zusätz-
lichen Wohnraum in den 
Dachgeschossen und auf den 
strassenabgewandten Seiten 
sowie eine Schaffung neuer 
Baufelder durch eine Ände-
rung der Gestaltungsbaulinien 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 
geprüft werden. 

Die Hauptstrassen überneh-
men die Funktion der „Le-
bensadern“ mit gemischten 
Nutzungsformen. 

Während im sonstigen Wohn-
gebiet in der Vergangenheit 
zahlreiche neue kleingewerbli-
che Unternehmen, zum Teil 
sogar mit Kundenfrequenz 
entstanden sind, ist die Ent-
wicklung der eigentlichen 
Siedlungs- und Verkehrsachsen 
unbefriedigend.  

Planerisch gibt es derzeit keine 
Möglichkeit, die Entwicklung 
zu beeinflussen. 

 

 

 

 

 

 

Grünräume im Siedlungsgebiet 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Auf die Schaffung zusätzlicher 
Grünräume im Siedlungsge-
biet wird verzichtet. 

Die Siedlungsstruktur von 
Hofstetten-Flüh mit grossflä-
chigen Einfamilienhaus-
Quartieren gewährleistet, dass 
die Gemeinde auf Dauer um-
fangreiche Grünflächen auf-
weist. Für öffentliche Grünflä-
chen im Umfeld dichterer 
Quartiere (Ortskerne, W4) be-
steht aufgrund der Nähe zur 
offenen Landschaft kein Be-
darf. 

Es werden keine neuen Grün-
zonen ausgeschieden. 
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Ortseingänge, Siedlungsränder 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Im Bereich der Ortseingänge 
wird der Übergang von der 
offenen Landschaft zur ge-
schlossenen Siedlungsform 
stärker betont. Gestalterische 
Defizite werden behoben. 

Vor allem bei den Ortseinfahr-
ten von Ettingen und Metzer-
len in Hofstetten sowie an der 
Talstrasse fehlen gestalterische 
Elemente, die neben dem 
Ortseingangsschild verdeutli-
chen, dass man sich nun in ei-
nem Bereich mit durchgehen-
der Bebauung und reduzierter 
Geschwindigkeit befindet.  

An der Ortseinfahrt Talstrasse 
fehlt eine durchgehende Be-
bauung. Technische Bauten 
sowie Lager- und Parkplätze 
prägen hier das Siedlungsbild. 

Am Ortseingang aus Bättwil 
oder Leymen kommend drü-
cken der „Schilderwald“ und 
die teilweise leer stehenden 
Gebäude dem Ortsteil Flüh 
eher einen unschönen Stempel 
auf.  

Eine Verdichtung der Bebau-
ung kann den Übergang ver-
deutlichen.  

Mit den kantonalen Stellen 
sind gestalterisch Massnahmen 
abzustimmen, die zu einer Ge-
schwindigkeitsreduktion bei-
tragen und somit die Sicher-
heit von Fussgängern im Sied-
lungsgebiet erhöhen. 

Gemeinsam mit den Grundei-
gentümern sind die Chancen 
für eine Aufwertung der 
Ortseinfahrten von Flüh abzu-
stimmen. 

Die Siedlungsränder bleiben 
überall dort unverändert, wo 
zur Errichtung neuer Bauten 
zusätzliche Erschliessungs-
massnahmen ergriffen werden 
müssten.  

Die Bauzonenreserven inner-
halb des Siedlungsgebietes 
haben einen so grossen Um-
fang, dass eine Erweiterung 
des Baugebiets, für welche zu-
sätzliche Erschliessungsmass-
nahmen notwendig wären, 
nicht in Frage kommen.  

Verzicht auf eine Erweiterung 
der Bauzone an entsprechen-
den Stellen im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision. 
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4.3 Verkehr 

Ü
b

er
si

ch
ts

p
la

n
 V

er
ke

h
r 

 



 
Gemeinde Hofstetten- Flüh, Räumliches Leitbild 
Beschlussdokument 
Seite: 24/39 

 

 

 

Öffentlicher Verkehr 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Der Ausbaustandard des ÖV-
Netzes soll gesichert, das 
Tramangebot verbessert wer-
den.  

Die Gemeinde begrüsst aus-
drücklich den geplanten und 
projektierten zweigleisigen 
Ausbau der Tramlinie 10 bis 
zum Jahr 2015. Zudem be-
grüsst sie die deutlich verbes-
serte Busverbindung zwischen 
Flüh und dem S-Bahn-
Haltepunkt Aesch.  

Für eine Taktverdichtung der 
Buslinie 68 wird derzeit kein 
Bedarf gesehen. Einzelne 
Wohngebiete weisen aller-
dings eine sehr grosse Distanz 
zur nächsten Haltestelle auf. 

Das Haltestellennetz entlang 
der bestehenden Linien wird 
verdichtet. 

Die Gemeinde unterstützt alle 
Vorhaben zu einem weiteren 
Ausbau der bestehenden Ver-
bindungen.  

Gegen eine Ausdünnung des 
Angebots würde man sich 
wehren. 

Langsamverkehr 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Veloverbindungen zu 
Nachbargemeinden werden 
verbessert. 

Innerhalb der Gemeinde be-
steht, da der Veloweg zwi-
schen Hofstetten und Flüh rea-
lisiert wurde, derzeit kein 
Ausbaubedarf der Veloverbin-
dungen. 

Die Gemeinde würde die Pro-
jektierung eines Rad-
wegs/Radfahrstreifens entlang 
der Kantonsstrasse durch den 
Kanton Basel-Landschaft hin-
gegen sehr begrüssen. 

Vor allem aus Ettingen kom-
mende, aufgrund des Anstiegs 
langsame Velofahrer, sind 
heute vor allem in unüber-
sichtlichen Kurven einer er-
höhten Gefahr ausgesetzt. 

Die Gemeinde setzt sich für 
einen separaten Veloweg oder 
eine Radfahrstreifen aus Rich-
tung Ettingen ein.  
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Sicherheit für Fussgänger, 
vor allem Schulkinder, ge-
niesst oberste Priorität. 

Bislang sind in der Gemeinde 
nur einzelne Gefahrenstellen 
bekannt 

- Im Steinrain kann es an un-
übersichtlichen Stellen trotz 
Tempo 30 und deutlich 
sichtbarem Rechtsvortritt 
für Fussgänger gefährlich 
werden, wenn Autofahrer 
mit überhöhter Geschwin-
digkeit unterwegs sind.  

- An der Talstrasse werden 
sich die Probleme mit ei-
nem für 2015 geplanten 
beidseitigen Trottoir hof-
fentlich lösen. 

- Nach Umzug der Schule er-
scheint eine zusätzliche Si-
cherung der Querungshil-
fen in der Ettingerstrasse 
angebracht 

Wenn am Steinrain keine Bes-
serung erzielt wurde, müssen 
weitere Massnahmen in Erwä-
gung gezogen werden. 

Die Gemeinde setzt sich dafür 
ein, dass die Talstrasse wie ge-
plant ausgebaut wird.  

Nach Fertigstellung des Schul-
neubaus wird das Gespräch 
mit dem Kanton hinsichtlich 
Schulwegsicherung gesucht. 

Die Gemeinde strebt eine 
Entwicklung an, die die Att-
raktivität des Wohnens ohne 
Auto erhöht. 

Die gute Erreichbarkeit aller 
öffentlichen Einrichtungen, 
der Haltestellen, des Detail-
handels und der Dienstleis-
tungsbetriebe zu Fuss ist eine 
grundsätzliche Voraussetzung 
dafür, dass die Einwohner auf 
ein eigenes Auto oder zumin-
dest auf einen Zweitwagen 
verzichten können. 

Die Gemeinde prüft regelmäs-
sig die Attraktivität des Lang-
samverkehrsnetzes und opti-
miert dieses bei Bedarf. 

Bei Bedarf wird geprüft, ob 
weitere, separat geführte 
Fusswege realisiert werden 
können. 
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4.4 Umwelt 
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Naturgefahren 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Naturgefahrenkarte wird 
in verbindliche Zonenvor-
schriften umgesetzt. 

Eine erhebliche Gefährdung 
wird nur im unmittelbaren 
Uferbereich der offenen Bach-
läufe prognostiziert.  

Gemäss der synoptischen Ge-
fahrenkarte weisen fast der 
ganze Ortsteil Flüh und grosse 
Teile des Ortsteils Hofstetten 
eine mittlere Gefährdung für 
Rutsche oder Sturzgefahren 
auf. Eine entsprechend grosse 
Gefährdung müsste in der 
Vergangenheit zu umfangrei-
chen Gebäudeschäden geführt 
haben. Im Siedlungsgebiet ist 
es daher nicht ausgeschlossen, 
dass die bestehende Bebauung 
das Risiko für spontane oder 
permanente Rutschungen be-
reits deutlich reduziert hat. 

Dem Wald kommt bei der 
Vermeidung von Gefahrener-
eignissen eine grosse Bedeu-
tung zu. Besteht innerhalb der 
bestehenden Schutzwaldge-
biete waldbaulicher Hand-
lungsbedarf, sind forstliche 
Massnahmen zu prüfen und 
allenfalls zu ergreifen. 

Bauverbot für Zonen mit er-
heblicher Gefährdung 

Definition von Auflagen für 
Zonen mit mittlerer oder ge-
ringer Gefährdung 

Reduktion der Gefährdung 
durch Gewässerunterhalt auf 
Basis eines revidierten Konzep-
tes.  

Die mit der Gefahrenkarte 
empfohlenen Massnahmen zur 
Reduktion der Überschwem-
mungsgefahr sind sobald als 
möglich zu realisieren, so dass 
alle freien und bebauten Par-
zellen, die heute noch eine 
mittlere Gefährdung aufwei-
sen, in absehbarer Zeit maxi-
mal noch ein geringes Gefah-
renpotenzial aufweisen. 

Massnahmen, vor allem passi-
ver Natur, sind auch in den 
Bereichen mit Gefährdung für 
Steinschlag und/oder Rut-
schung vorzunehmen. 
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Gewässer 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Vorschriften zum Gewässer-
raum erhalten praktikable 
Vorschriften bzgl. der Nut-
zungsmöglichkeiten. 

Mit der Revision der Ortspla-
nung sind die bestehenden 
Uferschutzzonen durch Ge-
wässerräume gemäss Art. 41a 
GSchV zu ersetzen. Wenn die 
Gewässerräume, vor allem im 
Siedlungsgebiet, zu strenge 
Auflagen enthalten, werden 
sie von der betroffenen 
Grundeigentümerschaft in der 
Regel nicht akzeptiert.  

Die Gemeinde wird, soweit die 
gesetzlichen Vorgaben dies 
zulassen, die Schutzvorschrif-
ten im Zonenreglement so an-
passen, dass sie von möglichst 
allen Betroffenen mitgetragen 
und eingehalten werden. In 
der Praxis wird sich der Schutz 
der Fliessgewässer hierdurch 
verbessern. 

Die Gemeinde prüft, an wel-
chen Stellen die Offenlegung 
von Gewässern nach Abwä-
gung aller Interessen sinnvoll 
erscheint und wird ggf. geeig-
nete Massnahmen ergreifen.  

Negative Auswirkungen der 
Siedlungsentwässerung auf 
die Fliessgewässer sind zu re-
duzieren  

Das Generelle Entwässerungs-
projekt (GEP) der Gemeinde 
Hofstetten Flüh entspricht 
nicht mehr vollumfänglich den 
heutigen Bedingungen. Der 
Zustandsbericht Gewässer und 
das ARA-GEP haben negative 
Einflüsse der Siedlungsentwäs-
serung auf die Gewässer fest-
gestellt. 

Dank der Abtrennung von un-
verschmutztem Regenwasser 
durch Versickerung und Einlei-
tung in Gewässer wird der na-
türliche Wasserkreislauf ge-
schlossen, weniger Abwasser 
in das Kanalnetz geleitet und 
weniger Abwasser über die 
Entlastungen abgeschlagen; 
auf die ARA hat die Abtren-
nung einen sehr geringen Ein-
fluss. Im GEP Hofstetten-Flüh 
ist aufgrund der schlechten 
Eigenschaften keine Versicke-
rung ausgeschieden.  

Die Gemeinde wird das GEP 
überarbeiten und die Entwäs-
serung an die heutigen Stan-
dards anpassen.  

Die kleinräumige Versickerung 
von nicht verschmutzen Ober-
flächenabwässern wird dort, 
wo die Bodenverhältnisse es 
zulassen, unterstützt. 
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Grundwasser 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Versorgung mit, sauberen 
Trinkwasser ist für die Ge-
meinde von grosser Bedeu-
tung. 

Die 2005 genehmigten 
Grundwasserschutzzonen ge-
währleisten die hohe Qualität 
des Trinkwassers aus der Ster-
nenbergquelle.  

Die gesetzlichen Vorgaben für 
den Grundwasserschutz kön-
nen sich infolge neuer Er-
kenntnisse von Zeit zu Zeit 
verändern. Dies sowie nicht 
einmalige Verunreinigungen 
können den Bedarf für eine 
Revision der Schutzzonen be-
gründen.  

Bei allen Planungen werden 
die bestehenden Schutzzonen 
so berücksichtigt, dass Konflik-
te grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind.  

Die Schutzzonenvorschriften 
gemäss Reglement werden 
konsequent umgesetzt. 

Die bestehende Grundwasser-
schutzzone wird bei Bedarf 
überprüft und sofern erforder-
lich revidiert.  

Luft 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Landwirtschaftliche Tierhal-
tung im Siedlungsgebiet wird 
nur noch in Ausnahmefällen 
akzeptiert. 

An mehreren Stellen im Sied-
lungsgebiet werden Kleintiere 
(v.a. Schafe) von Züchtern 
gehalten. Die aus der Haltung 
resultierenden Konflikte (Ge-
ruchsbelästigung, mangelnde 
Verfügbarkeit von Bauland) 
sollen verstärkt thematisiert 
werden.  

Eine Verlagerung der Tierhal-
tung in Bereiche ausserhalb 
des Siedlungsgebietes wird 
unterstützt. 

Wenn die Bestimmungen für 
die Landwirtschaftszone zu 
eng gefasst sind, ist eine Spe-
zialzone für Kleintierhaltung 
(oder vergleichbares) auszu-
scheiden. 
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Anlagensicherheit 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde nimmt Einfluss 
auf die Standortwahl für Mo-
bilfunkantennen. 

Die Kompetenz der Gemein-
den zur Einflussnahme auf die 
Standortwahl für Mobilfunk-
anlagen wurde in jüngster Zeit 
erweitert. Sogenannte Kaska-
denmodelle sind in einzelnen 
Schweizer Gemeinden rechts-
kräftig und vom Bundesgericht 
bestätigt worden. 

Mit der Ortsplanungsrevision 
wird definiert, in welchen Zo-
nen Mobilfunkantennen prio-
ritär zulässig sein sollen.  

Die Gemeinde lässt der Stör-
fallvorsorge die angemessene 
Beachtung zukommen. 

Im Gemeindebann von 
Hofstetten-Flüh unterstehen 
die Talstrasse sowie die Erd-
gas-Hochdruckleitung den Be-
stimmungen der Störfallver-
ordnung. Der 300 m messende 
Konsultationsbereich der 
Hochdruckgasleitung reicht 
knapp in das Siedlungsgebiet 
herein. 

Auf eine Erweiterung des 
Baugebietes innerhalb des 
Konsultationsbereichs der 
Hochdruckgasleitung wird ver-
zichtet. 

Energie 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde räumt den Ein-
wohnern mehr Spielraum bei 
der Nutzung regenerativer 
Energien ein. 

In Zeiten der zunehmenden 
Ressourcenknappheit und der 
zunehmenden Folgen des ho-
hen CO2-Ausstosses möchte 
die Gemeinde die Nutzung der 
regenerativen Energien, so-
weit dies im Rahmen der Ge-
setze zulässig ist, unterstützen.  

Zusätzlich besteht die Absicht, 
das Thema Energiegewinnung 
und Energieverbrauch ver-
stärkt zu behandeln.  

Vor allem bezüglich der Errich-
tung von Anlagen zur Strom- 
und Heizenergiegewinnung 
aus Solaranlagen sollen die 
Vorschriften soweit als mög-
lich liberalisiert werden.  

Bauherren werden auf Infor-
mationsveranstaltungen, in 
Workshops und mittels Bera-
tungsangeboten für das The-
ma sensibilisiert und über Ein-
sparpotentiale informiert. 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Nutzung der Sonnenener-
gie wird gefördert. 

Nicht alle Dachflächen eignen 
sich für die Nutzung der Son-
nenenergie. Neben der Aus-
richtung kann auch die Be-
schattung Einfluss auf die Er-
tragsaussichten nehmen.  

Darüber hinaus muss vor allem 
in den Ortskernen im Einzelfall 
abgewogen werden, ob die 
Bewilligung von Solaranlagen 
mit den Interessen des Orts-
bildschutzes vereinbar ist. 

Im Zonenreglement werden 
eine Maximalhöhe und ein 
Mindest-Grenzabstand für 
Bäume im Siedlungsgebiet 
festgelegt.  

 

Die Gemeinde nimmt eine 
Vorbildfunktion bzgl. Energie-
effizienz bei Bau- und Unter-
halt öffentlicher Gebäude ein. 

Der Gemeinderat von Hofstet-
ten-Flüh hat sich entschieden, 
für die Gemeinde das Label 
Energiestadt zu beantragen. 
Sie übernimmt damit eine 
Vorbildfunktion, die sich auf 
das Verhalten der Bevölkerung 
auswirkt. Dementsprechend 
achtet die Gemeinde darauf, 
dass sie bei Neu- und Umbau-
ten den Themen Nutzung re-
generativer Energien, Wärme-
dämmung und Energie-
verbrauch gesteigerte Auf-
merksamkeit widmet. 

Die Gemeinde motiviert priva-
te Bauherren und Akteure, 
dem Thema Energiegewin-
nung und Energieverbrauch 
mehr Beachtung zu schenken. 



 
Gemeinde Hofstetten- Flüh, Räumliches Leitbild 
Beschlussdokument 
Seite: 32/39 

 

 

 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde setzt sich für 
einen behutsamen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen 
ein.  

Im Interesse zukünftiger Gene-
rationen müssen heute Lösun-
gen gefunden und umgesetzt 
werden, mit denen der 
Verbrauch an fossilen Brenn-
stoffen reduziert werden 
kann. Zudem muss dem Wert 
des sauberen Trinkwassers 
mehr Beachtung geschenkt 
werden. 

Technisch bestehen heute viele 
Möglichkeiten, Energien scho-
nend und effizient einzuset-
zen. Die Wirtschaftlichkeit er-
höht sich von Jahr zu Jahr, es 
bedarf aber nach wie vor einer 
gezielten Unterstützung.  

Die stärkere Nutzung von Re-
gen- und Brauchwasser verrin-
gert den Bedarf an aufbereite-
tem Trinkwasser.  

Getrennte Leitungssysteme 
und die Versickerung von Re-
genwasser können die in Klär-
anlagen anfallenden Abwas-
sermengen deutlich reduzie-
ren. 

Mit der Revision werden An-
reize für eine nachhaltige Pla-
nung und Ausführung von 
Neu- und Umbauten sowie 
Gebäudesanierungen geschaf-
fen, z. B. die Einführung eines 
Ausnützungsbonus bei Aus-
führung im Minergie-
Standard. 

Die Sammlung des Abflusswas-
sers von Dachflächen und wei-
teren versiegelten Flächen in 
Zisternen oder oberirdischen 
Wasserbehältern wird unter-
stützt.  
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Belastete Standorte / Altlasten 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Belastete Standorte sind zu 
untersuchen, sofern sie nicht 
als „nicht untersuchungsbe-
dürftig“ eingestuft wurden. 
Bei untersuchungsbedürftigen 
belasteten Standorten werden 
die Grundstückseigentümer 
durch das Amt für Umwelt 
(AfU) zur Voruntersuchung 
aufgefordert.  

 

Im Siedlungsgebiet existieren 
gemäss Kataster der belaste-
ten Standorte vier Standorte, 
die eine Belastung aufweisen. 
Drei der Standorte sind als 
nicht untersuchungsbedürftige 
bzw. als weder  überwa-
chungs- noch sanierungsbe-
dürftige belastete Standorte 
eingestuft. Das Areal an der 
Talstrasse wurde bislang nicht 
untersucht. Dieser Standort 
wurde 2012 durch das AfU zur 
Durchführung einer Altlasten-
Voruntersuchung aufgefor-
dert. 

Alle Verdachtsflächen ausser-
halb des Siedlungsgebietes 
liegen im Wald. An vier Stellen 
sind es noch betriebene oder 
bereits aufgegebene Schiess-
stände, bei denen mit einer 
erhöhten Bleikonzentration im 
Boden zu rechnen sein wird. Es 
handelt sich um untersu-
chungsbedürftige belastete 
Standorte.  

An vier Stellen handelt es sich 
um Ablagerungsstandorte, von 
denen jene an der Hofstetter-
strasse und auf Parzelle Nr. 
5086 (Gäli Wösch) untersu-
chungsbedürftig sind. Vor al-
lem der Standort oberhalb der 
Grundwasserschutzzone für 
die Saubrünneliquelle od. 
Gschwindquelle bedarf einer 
Untersuchung 

Bei den Schiessanlagen sind 
Altlasten-Voruntersuchungen 
durchzuführen 

Für das Areal an der Talstrasse 
ist eine Altlasten-
Voruntersuchung durchzufüh-
ren.  

Die Untersuchung des Ablage-
rungsstandorts oberhalb der 
S3 ist prioritär zu behandeln.  
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4.5 Nicht-Siedlungsgebiet 

Übersichtsplan Nicht-Siedlungsgebiet 
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Landwirtschaft 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Gemeinde unterstützt die 
örtlichen Landwirtschaftsbe-
triebe und setzt sich für ihren 
Erhalt ein. 

Die Landwirtschaftliche Nut-
zung der unbebauten und un-
bewaldeten Landschaft ist eine 
Grundvoraussetzung dafür, 
dass das attraktive Erschei-
nungsbild der Gemeinde er-
halten bleibt und vorhandene 
Arbeitsplätze gesichert wer-
den. 

Landwirte übernehmen zudem 
in jüngerer Zeit verstärkt auch 
Aufgaben des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, für 
die sie mit Direktzahlungen 
entschädigt werden. Diese 
gewährleisten ein zusätzliches, 
von Wettereinflüssen unab-
hängiges Nebeneinkommen. 

Die Gemeinde sichert die 
landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen. Sie erarbeitet ein Land-
wirtschafts- und Fruchtfolge-
flächeninventar. 

Im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten wird die Ge-
meinde die Landwirte dabei 
unterstützen, den Erhalt ihrer 
Betriebe durch zusätzliche 
Einnahmen (z.B. aus dem Tou-
rismus oder der Direktver-
marktung) zu sichern.  

Evaluierung allfälliger Sied-
lungsabsichten und des Be-
darfs für Speziallandwirt-
schaftszonen 

Wald, Hecken 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Einzelne Landschaftselemente 
wie Sträucher, Hecken, Bäche, 
Uferbestockungen, markante 
Einzelbäume, Baumgruppen 
sowie alte Baumbestände, 
insbesondere Obstgärten, sind 
zu erhalten. 

Der ökologische Wert und die 
positive Wahrnehmung einer 
Landschaft hängen ganz we-
sentlich von ihrer Gliederungs-
struktur und dem hohen Ab-
wechslungsreichtum ab.  

Die finanzielle Förderung leis-
tet einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt der bestehenden 
Objekte resp. Schutzzonen. 
Vor allem Kleinstrukturen fal-
len jedoch oftmals durch das 
Raster der Direktzahlungen 
des Bundes und des Kantons 
Solothurn. 

Der Erhalt und die Pflege der 
Landschaftselemente werden 
durch die fortlaufende finan-
zielle Unterstützung von ex-
tensiven Nutzungen und ge-
zielten Pflegemassnahmen ge-
fördert.  

Die Gemeinde kann im Zuge 
der Gesamtplanung prüfen, ob 
sie die Zahlungen des Bundes 
und des Kantons mit eigenen 
Beiträgen ergänzen will.  
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die Schutzwälder sowie Wald-
reservate sind uneinge-
schränkt zu erhalten und bei 
Bedarf zu erweitern.  

Die Schutzwälder dienen dem 
Zweck, das Siedlungsgebiet 
und die Bevölkerung vor den 
Einwirkungen durch Hangrut-
sche oder Steinschläge zu be-
wahren.  

Naturreservate leisten einen 
massgebenden Beitrag zum 
Erhalt oder zur Erhöhung der 
Biodiversität. Gerade in den 
Randgebieten grösserer Ag-
glomerationen mit entspre-
chendem Siedlungsdruck und 
grossen Ansprüchen an die 
Erholungs- und Freizeitfunkti-
on der unbebauten Landschaft 
sind entsprechende Rückzugs-
räume für Wildtiere und be-
drohte Arten von grosser Be-
deutung.  

Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Naturgefah-
renkarte in verbindliche Zo-
nenvorschriften sind die priori-
tären Waldfunktionen noch-
mals gesondert zu überprüfen 
und sofern erforderlich anzu-
passen. 

Aufgrund der Zuständigkeiten 
kann die Gemeinde hier nur 
als Initiatorin und Grundeigen-
tümerin auftreten. Die Pla-
nungshoheit liegt den kanto-
nalen Behörden.  
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Natur und Landschaft 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Wertvolle und geschützte Le-
bensräume werden miteinan-
der vernetzt.  

Die Gemeindegebiete ausser-
halb des Siedlungsgebietes 
haben sich in jüngerer Zeit an 
ökologischem Wert gewon-
nen. Vor allem das informelle 
Vernetzungskonzept und ver-
tragliche Vereinbarungen ha-
ben wesentlich hierzu beige-
tragen.  

Im Vernetzungsprojekt der 
Gemeinden Metzerlen-
Mariastein und Hofstetten-
Flüh werden Zielsetzungen für 
die Entwicklung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche in bei-
den Gemeinden festgelegt. 

- So soll die Nutzfläche in 
einzelne Bereiche mit un-
terschiedlich hohem Flä-
chenanteil der extensiv be-
wirtschafteten Flächen ge-
gliedert werden.  

- So sollen die wertvollen, 
dem Naturschutz vorbehal-
tenen Bereiche im Speziel-
len sowie die bewaldeten 
Gebiete im Allgemeinen 
durch für Wildtiere attrak-
tive Korridore miteinander 
vernetzt werden.  

- Ferner sollen Pufferberei-
che geschaffen werden, die 
Konflikte zwischen intensi-
ver landwirtschaftlicher 
Nutzung und ökologisch 
wertvollen bzw. sensiblen 
Bereichen verhindern kön-
nen. 

Mit der Gesamtplanung wer-
den, die Zustimmung der Ei-
gentümer und Bewirtschafter 
vorausgesetzt, zusätzliche 
Vernetzungsobjekte ausge-
schieden.  

Es wird geprüft, ob und wie 
die nur befristet vereinbarten 
Nutzungsbeschränkungen 
dauerhaft gesichert werden 
können. 

Die Zielsetzungen des Vernet-
zungskonzepts werden mit der 
Gesamtplanung soweit als 
möglich umgesetzt. 
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Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Mit den bestehenden 
Nutzungen vereinbare 
Gewässerrevitalisierungen 
werden unterstützt. 

Im Gemeindegebiet von 
Hofstetten Flüh gibt es vor al-
lem bei Gewässern in dicht 
bebautem Umfeld Defizite in 
der Gewässermorphologie. 
Hier muss im Detail geschaut 
werden, ob Verbesserungen 
möglich sind.  

Sowohl in der Siedlung als 
auch im Landschaftsraum fin-
den sich mehrere Abschnitte, 
auf denen die Gewässer ein-
gedolt sind. Einzelne dieser 
eingedolten Abschnitte liegen 
im Wald oder in einer Hecke. 
Hier wären Revitalisierungen 
mit den Interessen der Land-
wirtschaft wohl vereinbar.  

Westlich des Neuen Weges ist 
der Chälengrabenbach einge-
dolt. Der eingedolte Abschnitt 
liegt nahe der heutigen Gren-
ze des Siedlungsgebietes. Mit 
einer (teilweisen) Revitalisie-
rung des Bachlaufs könnte ei-
ne attraktive dauerhafte Sied-
lungsbegrenzung geschaffen 
werden.  

Ausscheidung von Freihalte-
zonen für mögliche Gewässer-
offenlegungen. 

Abstimmung möglicher Pro-
jekte mit den betroffenen Ei-
gentümern, Bewirtschaftern 
und den kantonalen Fachstel-
len. 

Geschützte Landschaftsteile 
sind von neuen Bauten und 
Anlagen freizuhalten.  

Hofstetten-Flüh liegt land-
schaftlich sehr reizvoll; die un-
verbaute Landschaft ist eine 
besondere Qualität und prägt 
die Attraktivität des Ortes in 
besonderem Mass. Neue Bau-
ten und Anlagen sollen daher, 
wenn überhaupt, nur im un-
mittelbaren Umfeld bestehen-
der Aussenhöfe realisiert wer-
den. Aussiedlungen von kon-
fliktträchtigen Höfen im Sied-
lungsgebiet müssen hingegen 
grundsätzlich möglich bleiben.  

Überprüfung der Landschafts-
schutzzone im Rahmen der 
Gesamtplanung. 

Lösung allfälliger Interessens-
konflikte (Landwirtschaft vs. 
Landschaftsschutz) in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen 
kantonalen Fachstellen. 
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Freizeit und Erholung 

Ziele Begründungen Massnahmenvorschläge 

Die hohe Attraktivität der 
Landschaft für die Freizeit- 
und Erholungsnutzung bleibt 
erhalten und wird stärker in 
Wert gesetzt. 

Die Attraktivität der Gemeinde 
als Wohn- und Arbeitsstandort 
wird durch die Freizeit- und 
Erholungsangebote erhöht. 
Auch für die Bevölkerung der 
Agglomeration sind gut er-
reichbare Freizeit- und Erho-
lungsangebote von grosser 
Bedeutung. Das wirtschaftliche 
Potential dieser Gäste (z.B. für 
die örtliche Gastronomie) wird 
bis anhin noch nicht in vollem 
Umfang ausgeschöpft. 

Erholungs- und Freizeitange-
bote, die der Bevölkerung von 
Hofstetten-Flüh zusätzliche 
Einnahmen ermöglichen, sol-
len geprüft und bei positiver 
Bewertung umgesetzt werden. 

Das bestehende Netz an Wan-
derwegen, Velorouten und 
Reitwegen bleibt erhalten und 
wird bei Bedarf optimiert. 

Naturschutz und Freizeitnut-
zung werden harmonisch auf-
einander abgestimmt. 

Sowohl für die Bevölkerung als 
auch für Tagesgäste bietet ein 
attraktives Wegenetz die Mög-
lichkeit, sich zu erholen und 
Freizeitbeschäftigungen nach-
zugehen.  

Vor allem der Zustand und die 
Art der Wege sowie lückenlose 
Beschilderung gewährleisten 
dabei einen uneingeschränk-
ten Genuss. 

Konflikte infolge zu intensiver 
Beanspruchung der Wege 
können das Erlebnis trüben. 

Die zuständigen Stellen pfle-
gen das jeweilige Wegenetz 
und gewährleisten die durch-
gehende Beschilderung. 

Bei Konflikten zwischen Frei-
zeitnutzern (Reiter, Moun-
tainbiker, Wanderer, Hunde-
besitzer) werden Massnahmen 
zur Entschärfung oder zur se-
paraten Linienführung ge-
prüft.  

Gleiches gilt für Konflikte zwi-
schen Naturschutz und Frei-
zeitnutzung. 
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